
geschlossen, sondern nur die jenigen, d ie 
kraft Völkerrechts unter die staatl iche Ent
scheidungsgewalt f ie len. Diese Interpreta
t ion wies der Gerichtshof unter Hinweis 
auf die Entstehungsgeschichte des Vorbe
halts zurück. Er führt dann des wei teren 
aus, daß unter den Begriff der terr i tor ia len 
Strei t igkeit auch solche über d ie Auftei
lung des Festlandsockels fal len, da dieser 
nach der Rechtsprechung des IGH als die 
Fortsetzung des Landes unter Wasser an
zusehen sei. 
Schließlich beschäft igte sich der IGH noch 
mit der Frage, ob sich d ie Zuständigkei t 
des Gerichtshofes aus einem gemeinsamen 
Pressekommuniquö der Ministerpräsiden
ten beider Staaten aus dem Jahre 1975 er
geben könne. Dies lehnte er jedoch mit 
der Begründung ab, daß ein entsprechen
der Bindungswi l le, sich der Jur isd ik t ion 
des IGH zu unterwerfen, aus dieser Presse
mit tei lung nicht zu entnehmen sei. 
II. Libyen und Tunesien haben am 10. Juni 
1977 einen Schiedsvertrag geschlossen, in 
dem die Zuständigkei t des IGH zur Ent
scheidung über die Abgrenzung des Fest
landsockels beider Staaten gegeneinander 
begründet wurde. Nachdem der Schieds
vertrag dem Gerichtshof am I .Dezember 
1978 eingereicht wurde, ist diese Streit
sache gemäß Art.40 Abs.1 IGH-Statut an
hängig. Wo 

V e r s c h i e d e n e s 

Dominica: 151. Mitglied der UNO (9) 

Zwei unterschiedl iche europäische Tradi 
t ionsl in ien scheinen bereits im Namen des 
am 18. Dezember 1978 durch Akk lamat ion 
in die Weltorganisat ion aufgenommenen 
Staates aus dem >insularen Amerika< auf: 
Commonwealth von Dominica. Katholisch 
ist die große Mehrhei t der Bevölkerung, 
ein französisches Patois ist wei th in Um
gangssprache, während die Amtssprache 
Englisch ist. Afr ikanischer und gemischt 
afr ikanisch-europäischer Herkunft ist der 
al lergrößte Teil der etwa 80 000 Einwohner. 
Auf der Insel leben auch wenige Hundert 
Kar iben, d ie größte verbl iebene Gemein
schaft dieser Indianer im karibischen Raum; 
ihre Vorfahren zeichneten sich durch ihren 
Widerstand gegen den europäischen Kolo
nial ismus aus. 
Domin ica erhiel t seinen Namen von Chr i 
stoph Kolumbus, der an einem Sonntag 
(dies dominica) auf seiner zweiten Expe
di t ion auf die Insel stieß. Der Genueser 
hatte das Eiland am 3. November 1493 ge
sichtet; 485 Jahre später, am 3. November 
1978, wurde diese >Insel über dem Winde< 
unabhängig. Dazwischen lag die durch 
Strei t igkei ten der Franzosen und Bri ten 
eingelei tete Zeit der Kolonialherrschaft. 
Seit 1783 bl ieb die zwischen Gouadeloupe 
und Mart in ique gelegene Insel schließlich 
unangefochten brit ischer Besitz. Am 1. März 
1967 erhielt die 751 Quadratk i lometer große 
Insel die interne Selbstverwaltung als mit 
Großbr i tannien assoziierter Staat. 
Premierminister ist Patrick R. John von der 
>Labour Party«, Staatsoberhaupt Fred De-
gazon. In der Opposi t ion steht die D o m i 
n ica Freedom Party<. Hauptstadt des Lan
des ist Roseau. Die Wirtschaft ist agra
risch geprägt, doch trägt d ie Landwirtschaft 
nur in ger ingem Maße zur Eigenversor-

dung mit Nahrungsgütern bei. Sie ist in 
erster Linie auf den Export (vor al lem Ba
nanen nach Großbri tannien) ausgerichtet. 
Angesichts der Armut des Landes erscheint 
das Problem peripher, das der Delegierte 
eines anderen Staates des insularen Ame
rika, der Dominikanischen Republik, in der 
Generalversammlung ansprach: » . . . der ; 

Name dieses neuen Staates gibt Anlaß zur 
Verwechslung mit unserem eigenen und 
ermögl icht somit Mißverständnisse bei den 
Massenmedien, bei Verzeichnissen und im 
internat ionalen Tour ismus.« Red 

Terminologiefragen IV: Staatsbürgerliche oder 
bürgerliche Rechte? (10) 
30 Jahre nach der (am 10. Dezember 1948 
in Paris erfolgten) Verabschiedung der all
gemeinen Erklärung der Menschenrechte«, 
d ie eine rechtl ich noch unverbindl iche De
klarat ion darstel l t , hat der internat ionale 
Menschenrechtsschutz eine qual i tat iv hö
here Stufe erreicht, ist besser abgesichert. 
Nach dem Inkraft treten des Übere inkom
mens über d ie Verhütung und Bestrafung 
des Völkermords 1951 und des Internat io
nalen Übere inkommens zur Besei t igung je
der Form von Rassendiskr iminierung 1969 
stellt insbesondere das Jahr 1976 einen 
Markstein dar. In d iesem Jahr traten d ie 
beiden >Menschenrechtspakte< der Verein
ten Nat ionen in Kraft. Am 23. März 1976 
er langte der bereits am 16. Dezember 1966 
von der Genera lversammlung verabschie
dete i n te rna t i ona l Covenant on Civi l and 
Pol i t ical Rights< internat ional verbindl iche 
Rechtsgeltung. Dieses Übere inkommen bie
tet d ie Mögl ichkeit , bei den Unterzeichner
staaten auf d ie Einhaltung der dar in ver
brieften Menschenrechte zu dr ingen (nicht 
aber, diese unmit te lbar zu erzwingen), und 
zwar als mult i laterale Vertragspficht und 
ohne sich einer völkerrechtswidr igen Ein
mischung schuldig zu machen. 
Die r ichtige deutsche Übersetzung dieses 
ursprüngl ich nur in den damals fünf Amts
sprachen der UNO (Chinesisch, Englisch, 
Französisch, Russisch und Spanisch) abge
faßten und nur in diesen Sprachen verb ind
lichen (Art. 53) Dokuments ist dabei von be
sonderer Wicht igkeit . Im Rahmen dieser 
terminologischen Studie soll nur der Titel 
des Obereinkommens interessieren. Im 
Bundesgesetzblat t (1973 II, 1533 ff.; nach
gedruckt in VN 1/1974 S. 16 ff.) wurde er 
mit i n te rna t i ona le r Pakt über bürgerl iche 
und pol i t ische Rechte< übersetzt. In Öster
reich spricht man vom in te rna t i ona len 
Übere inkommen über bürgerl iche und pol i 
t ische Rechte«. 
Zunächst mag es verwundern, daß der Pakt 
nicht — in Fortschreibung der a l l g e m e i n e n 
Erklärung der Menschenrech te — i n t e r n a 
t ionaler Menschenrechtspakt< genannt wur
de und damit einen besonders prägnanten 
und jedermann verständl ichen Titel erhal 
ten hätte. Im Verlaufe der Beratungen wur
de jedoch der Komplex >Menschenrechte< 
aufgespalten und neben dem Pakt über 
bürger l iche und poli t ische Rechte auch ein 
Pakt über wirtschaft l iche, soziale und kul
turel le Rechte ausgearbeitet und verab
schiedet (der am 3. Januar 1976 in Kraft 
getretene andere >Menschenrechtspakt<, der 
vor al lem sozialpol i t ische Programmziele 
anspricht). Weitere Einzelprobleme aus dem 
Gesamtbereich der Menschenrechte w ie et

wa die Apar the id oder d ie pol i t ischen Rech
te der Frau wurden ebenfal ls abgetrennt 
und in völkerrecht l ichen Ver t ragswerken 
behandelt . Wahrscheinl ich wäre ohne eine 
Aufspal tung in Tei lbereiche bis heute noch 
überhaupt keine Einigung erzielt worden. 
Der Preis dafür ist aber der Verlust des 
Sammelbegr i f fs Menschenrech ten der äu
ßerst posit ive Konnotat ionen und eine star
ke Ausstrahlungskraf t besitzt. An seine 
Stel le wurden Einzelrechte in d ie Bezeich
nungen der verschiedenen M e n s c h e n 
rech tskonven t ionen aufgenommen. 
Die Termino log ie der Menschenrechte zeich
net sich überhaupt durch eine Viel fal t ver
w i r render Mehrfachbenennungen aus. Ne
ben >Menschenrechte< f inden sich d ie Be
zeichnungen >Personenrechte<, >Persönlich-
keitsrechte<, >Bürgerrechte<, >Grundrechte<, 
>lndividualrechte<, >Grundfreiheiten< oder 
>Freiheitsrechte<. Wenn auch unter be
st immten, insbesondere jur ist ischen Ge
sichtspunkten eine Dif ferenzierung notwen
d ig erscheint — so z. B. in bezug auf das 
Grundgesetz mit seiner Unterscheidung von 
Menschenrechten (>jeder<) und Rechten für 
die Staatsangehör igen (>jeder Deu tsche t —, 
ist es für das al lgemeine Verständnis der 
Menschenrechte und ihrer umfassenden 
Propagierung sicherl ich nicht förder l ich, 
wenn zu viele unterschiedl iche Begri f fe ver
wendet werden. 
Problematisch beim Titel des i n t e r n a t i o 
nalen Paktes über bürger l iche und pol i t i 
sche Rechte< ist nur der Begriff >civil 
rights« (Englisch), >droits civils< (Franzö
sisch) oder >derechos civiles< (Spanisch). 
Ideen- und wortgeschicht l ich ist er auf d ie 
Postulate des Drit ten Standes, also des 
Bürgertums, bei seinem Kampf gegen den 
Adel und die Feudalherrschaft und zur Ver
te id igung der Freiheitsrechte zurückzufüh
ren. Ursprüngl ich sprach man jedoch nicht 
von bü rge r l i chen Rechten«, sondern von 
den >Rechten des Bürgers« bzw. B ü r g e r 
rechten«. So ist in der am 26. August 1789 
von der Französischen Nat ionalversamm
lung verabschiedeten Dec la ra t i on des 
droi ts de l 'homme et du citoyen« von 
M e n s c h e n - und Bürgerrechten« die Rede. 
Waren die Bürgerrechte zunächst nur d ie 
Forderungen eines Standes oder einer 
Klasse (nämlich des Bürgertums), e rwe i 
terte sich al lmähl ich der Inhalt d ieses Be
gri f fes und umfaßte schließlich al le Bürger 
eines Staates. Unter Bürger rechten« wur
den dann die klassischen Freihei tsrechte 
des einzelnen als Abwehrrechte gegen den 
Staat — beispielsweise d ie Glaubens-, Ge
wissens- und Versammlungsfre ihei t — ver
standen. In diesem Sinne w i rd das Wort 
auch heute noch verwendet, w ie an der Be
zeichnung Bürger rechtsbewegung« zu se
hen ist (etwa in den Südstaaten der USA 
oder in Nordir land, heute vielfach auch für 
die Dissidentenbewegung in den kommu
nistischen Staaten gebräuchl ich). 
In adjekt ivischer Form sind jedoch nur die 
Ausdrücke bü rge r l i che Freiheiten« oder 
bü rge r l i che Freiheitsrechte« als Kategor ie
bezeichnungen fest terminologis ier t , nicht 
aber bü rge r l i che Rechte«. (Bis zur Straf
rechtsreform im Jahre 1970 — Aufhebung 
der Zuchthausstrafe — wurde der Begriff 
in der Bundesrepubl ik Deutschland manch
mal auch verkürzt für b ü r g e r l i c h e Ehren
rechte« verwendet. Der als Nebenstrafe bei 

32 Vereinte Nationen 1/79 


